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Grundinformation Mittagstisch für Eltern und 

Mittagstischfamilien
Angebot der Tagesfamilien - Vermittlung

Die Tagesfamilien Linthgebiet bieten im Auftrag der Gemeinde       einen Mittagstisch an.

Mittagstischfamilien erklären sich bereit, bis maximal 5 Kindergarten– / Schulkinder als Mittagstischgäste aufzunehmen. Sie bieten den Kindern eine gesunde und kindergerechte Mahlzeit an. Kriterien wie Nähe zum Schulhaus / Kindergarten oder Nähe zum Wohnort können von den Eltern gewünscht werden.

Angebot
Auf allen Stufen: Mittagstischbetreuung als Gesamtpaket
Mittagstisch mit Betreuung ab 11:30 Uhr – 13:30 Uhr

Angebot an fünf Tagen pro Woche - ausgenommen Schulferien

Finanzierung
Die Eltern zahlen einkommensabhängige Betreuungstarife und die Mahlzeitenpauschale gemäss den Richtlinien der Tagesfamilien Linthgebiet. Die Gemeinde unterstützt jedes Mittagstischangebot mit CHF 10.00 pro Kind. Diese CHF10.00 werden den Eltern direkt bei der Rechnung abgezogen. 

Bei Betreuung vor oder nach der Mittagspause gelten ebenfalls die Stundenansätze des Vereins Tagesfamilien
 Linthgebiet, ab CHF 5.00 – CHF 9.00 / Stunde (einkommensabhängig laut Tarifblatt).

Vorgehen
Die Eltern melden ihr Kind für ein Semester beim Verein Tagesfamilien Linthgebiet an und wählen zusammen mit der Vermittlerin die Mittagstischfamilie aus. Erfolgt keine Kündigung per 31. Dezember des laufenden Jahres, wird die Anmeldung stillschweigend um ein weiteres Semester verlängert.

Wird die Kündigung nicht fristgerecht eingereicht (Wintersemester), erheben wir eine Gebühr von CHF 50.00.

Auf Beginn eines neuen Schuljahres muss die Anmeldung erneuert werden.

Die Mittagstischfamilie erstellt eine Quartalsabrechnung pro Kind und schickt die Abrechnung an die Inkassostelle der Tagesfamilien Linthgebiet. 

Diese verwendet die Abrechnung als Grundlage für die Rechnung an die Eltern und die Gemeinde, sowie für die Mittagstischfamilien-Entschädigung.

Die Mittagstischfamilie ist vertraglich an den Verein Tagesfamilien Linthgebiet gebunden. (AHV/ALV-Abzüge, Versicherungsleistungen, Ferienentschädigung)

AHV/ALV Beiträge werden bis zu einem Jahreseinkommen von CHF 2'300.00 nur auf Verlangen der Versicherten erhoben. Über einem Jahreseinkommen von CHF 2'300.00 ist der Lohn AHV/ALV-pflichtig. 

Abmeldungen bei Krankheit, Schulanlässen, etc. werden direkt bei der Mittagstischfamilie gemacht. 

Voraussehbare Abmeldungen müssen mindestens 24 Stunden im Voraus erfolgen, ansonsten ist der Mittagstisch kostenpflichtig. Bei Krankheit des Kindes oder im Notfall ist die Mittagstischfamilie unverzüglich zu benachrichtigen, andernfalls ist der Mittagstisch kostenpflichtig.
Es können auch kurzfristige Anmeldungen gemacht werden (bei bestehendem Verhältnis direkt oder sonst über die Vermittlungsstelle).

Im Weiteren gelten die Richtlinien des Vereins Tagesfamilien Linthgebiet.

Entschädigung
Die Mittagstischfamilie wird für den Mittagstisch inklusive Essensspesen und  Betreuungsstunden mit folgender Pauschale entschädigt:

Kinder jünger als 12 Jahre:
Total CHF 15.00

2 Betreuungsstunden à CHF 4.50  = CHF   9.00 (AHV pflichtig)
 


Mittagessen                                    = CHF   5.00


Spesen à CHF 0.50 / Std.
   = CHF   1.00


(Infrastruktur)

Kinder älter als 12 Jahre:
Total CHF18.00


2 Betreuungsstunden à CHF 4.50  = CHF   9.00 (AHV pflichtig)*

Mittagessen                                    = CHF   8.00


Spesen à CHF 0.50 / Std.               = CHF   1.00


(Infrastruktur)

Kosten
Die abgebenden Eltern bezahlen folgende Mittagstischpauschale pro Tag / Kind:

Kosten für Essen inkl. Betreuung von 11:30 – 13:30 Uhr (einkommensabhängig)

Kinder jünger als 12 Jahre:

Inkl. CHF 10.00 der Gemeinde          Abzüglich der CHF 10.00 = effektive Kosten
Stufe 1
bis  CHF    60`000.00
      
= CHF 18.00   
     
 CHF   8.00
Stufe 2     bis  CHF  100`000.00*

= CHF 20.00 

 CHF 10.00
Stufe 3     ab   CHF  100`000.00*

= CHF 22.00


 CHF 12.00
Kinder älter als 12 Jahre:


 Inkl. CHF 10.00 der Gemeinde          Abzüglich der CHF 10.00 = effektive Kosten
Stufe 1
bis  CHF    60`000.00*      
= CHF 21.00   
     
 CHF 11.00
Stufe 2     bis  CHF  100`000.00*

= CHF 23.00             
 CHF 13.00
Stufe 3     ab   CHF  100`000.00*

= CHF 25.00


 CHF 15.00
Besuchen mehrere Kinder aus der gleichen Familie den Mittagstisch, wird eine Ermässigung von 20% für das dritte und weitere Kinder gewährt.

Die Eltern erklären sich bereit, die Einkommensverhältnisse offen zu legen, ansonsten wird der Ansatz der Stufe 3 verrechnet. Die Betreuungsentschädigung ist einkommensabhängig gemäss Tarifrichtlinien der Tagesfamilien Linthgebiet.

Zahlungskonditionen

· Ab Rechnungsdatum 10 Tage Zahlungsfrist netto

· Zahlungserinnerung mit Zahlungsfrist von 10 Tagen

· Mahnung mit Zahlungsfrist von 10 Tagen und Mahngebühr von CHF 10.00 mit zusätzlicher Betreibungsandrohung

· Bei wiederholten Inkassoschwierigkeiten können à-Konto-Zahlungen einverlangt werden









� Sofern das Jahreseinkommen die Summe von CHF 2'300.00 übersteigt.


� Der Tarif richtet sich nach der Höhe des Bruttoeinkommens. Dies umfasst: Das Jahreseinkommen inklusive 13. Monatslohn beider im gleichen Haushalt lebenden Eltern oder Konkubinatspartner und die Jahressumme der Unterstützungsbeiträge.








Version: 03.2011 / Grundinformationen Mittagstisch.doc

Mitglied Schweizerischer Verband Tagesfamilien

[image: image1][image: image2.jpg]


